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718 in Numer/ ı 16,195Das Verständnis der er
IC des Targums Neofiti!

Hans-Georg von MutIius

In Numeri ! 16,12ff etfie 0OSe ım Rahmen der dort geschilderten
komplexen Auseinandersetzung ata und Abiram sich, die der
Aufforderun jedoch eıne OIg eisten Daraufhin OSe in
heftigen Zorn und Hıttet ott in ers 1.5, das pfer der Aufrührer
nicht anzunehmen. In vorwurfsvollem Ton die eile
eT dann fort: 77& Zr IA x >g 8R} D7 en 4 374a \ >
F ICH HARBEF KEINEN FESEL VON M-
MEN NOCH VON (persönlic GE-
T1AN
Die ersten fünf orte auten In der Wiedergabe des Targums Neofiti

folgendermaßen: 7 1D IA I wö2  KEINE
FSEL VON HABE ICH | ASTEN AUFGEBURDET.
KEINEN FSEL VON HABE ICH TRAGEN
ASSEN.}3 In Anbetracht der LESUNG dieses Targums ergibt sich die
rage, wWwIe eS die FOrm ”1 8U) verstanden hat Die überlieferte
Qal-Form bletet eıne Möglichkeit, die Übersetzung der aramäı-
schen Version plausibel erklären Immerhin weilst die Wurzel 77
neben der Bedeutung "(weg)nehmen” Im Qal auch noch die Bedeutung
asten tragen” auf.4 Hat das Targum in seiner hebräischen Vorlage
vielleicht eın i<el 208 gelesen, das Ja anderm auch die
un  10 eIiInes Faktitivs, wenn nIC Kausativs zu rund-
mm aufweist? Die Annahme, daß gewesen ist, hat einıges
für sich, weil SIE jeden ingrif in den Konsonantentext vermeiden

Dennoch kann NnIC verschwiegen werden, daß diese LÖSUNG
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H.P.Rüger, u  ga  y 1987, S.24

Text ach der Ausgabe VOorn Jez acC| Neophyti Targum Palestinense de
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hebraistisch esehen durchaus robleme mit sich bringt. em
dem eutigen an der Forschung Hesitzt das 1°el eine faktitive
DezZzw kausative 10N NUur bei Verben, die iIm Grundstamm
intransıtiv SINd, während Hel Verben, die Im Grundstamm transıtiv
Sind, das i°el resultative Funktionen erfüllt So en Wır Hei der
erstgenannten Verbgruppe eiIiwa für r  A Iim Qal die Bedeutung "  ZU-
grunde gehen” und Im 1°el die Bedeutung machen, daß jemand
grunde geht‘, oder für 5 Im Qal die Bedeutung groß sein/groß
werden”" und Im i°el die Bedeutung "machen, daß jemand groß
wird” Was anders verhält sich mıiıt den transıtiven Verben
bedeutet “ &7 iIm Qal "zerbrechen” und Im 1° el A  etwas zerbrochen
machen”, NIC aber “"Mmachen, daß jemand zerbricht” Das
Verbum 2 aan das Im Qal "  teilen  ” bedeutet, beinhaltet im ı1cel
etwas aufgeteilt machen’, nicht aber "machen, daß jemand
aufteilt”; und SC assen SICH die Beispiele noch eliebig vermehren. >
Signifikanterweise ehl für das icel von W, für das im ibli-
Schen Hebräisch außerhalb der Numeristelle durchaus Formen
legt sind, die hiıer benötigte Bedeutung "Lasten tragen lassen/La-
sten tragen machen".6 Dies ist zweifellos en Argument aTUr, die
Vo Targum Neofiti reflektierte hebräische Textform 271 8RW@)
eher als SsSekun anzusehen Die grundilegende Richtigkeit der Beo-
bachtungen den Funktionen der Pi‘elstämme darf jedoch nicht ZUr
dogmatischen Überspitzung und amı zu der ASE verleiten, e5
gebe transıtiven Verben im Qal nıe und nımmer faktitive
Formen Die Im biblischen Hebräisch elegten Pi*el-Bildungen der
auch iIm Qal nachgewilesenen er! m2R VDW, und VOT allem ın5

im Grundstammlassen eın ICIV einem transitiven Qal
durchaus als möglich erscheinen Bel der besonders unbequemen
Wurze!l A (im Qal erne Im ıel "machen, daß jemand
lern kann AN sich NnIC So hne weiteres dadurch aus der Affäre
ziehen, daß man diese Wurzel aufgrun ihres a-Imperfektes Im Qal
infach Zu einem eigentlich intransitiven Verb er! Hier ird
offenkundig eın eleg Deiseite geschoben, der Schwierigkeiten
bereitet, weiıl er nicht in das System hineinpaßt. Für 1n 5 Im Qal
existie eine eıiıne von Belegen, in enen das Verb mit

Grundilegend für diese Funktionsdifferenzierung ist nach wie vor die von
Jenni: Das hebräische Pitel, IC 1968, S.20ff und
6 Je! och einmal L.Koehler/W.Baumgartner, a.a.0.,

So in Jüngerer Zeit noch B.K.Waltke/|  Connor: An Intre  uction ADIICa: Hebrew
Syntax, Winona | ake 1990, 5.401
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einem Akkusativobjekt erscheint. 8 In Anbetracht dieser usnanme
und anderer möglicher Ausnahmen sollte mMan die VoO Targum Neo-
fit] mıit großer Wahrscheinlichkeit gelesene Pi°el-Form 218RW]
nicht vorschnell als Sekundärbildung abklassifizieren, sondern SIE
vielmehr zu  3 nla nehmen, die Funktionen des Pı °els DE im Qal
transıtiven Verben auf weitere mögliche Differenzierungen hin
prüfen:
Nach der Darstellung der philologisch-linguistischen Probilemlage
stellt sich des weıteren die rage, weilche Folgerun die Vo

Targum Neofiti ezeugte LESUNGg für den Textinhalt von Numer!
1615 nach sich zieht und wormmnm der Unterschie zZzu Aussagegehalt
besteht, der auf der rezipierten LESUNGg 8 berunt HEeSE
geht Man besten auf die Weise a  r daß [Man\n die beiden Fassungen
als juristische der zumindest als quası juristische Erklärungen
betrachtet in der rezipilerten Fassung Sagt ose nämlich in etzter
KONSEQUENZ, daß er von atan und Abiram keinen FEsel gestohlen
oder geraubt hat, sich ihnen gegenüber also keines Eigentumsde-
iktes schuldig emacht hat Nun kann man sich natürlich als Bi-
belleser mit diesem Textverständnis arüber wundern, 0OSe
als vollkommener Gerechter gehabt hat, das Nichtbegehen
eInes solch gravierenden el  es gegenüber Angehörigen seiıner
Glaubensgemeinschaft hervorzuheben. Daß 0Sse weder gerauDbt noch
gestohlen hat, muß doch ohl als selbstverständlich vorausgesetzt
werden Die Vo Targum Neofiti reflektierte Textfassung Klingt
Im Vergleich dazu wesentlich abgemilderter. In ihr erklärt ose
lediglich, die ljere der Streitgegner nicht rechtswidrig für kon-
krete Dienste In Nnspruc ZzUuU en Beli dieser Auslegung
erweckt die targumische Version zweifellos den starken erdacC
einer Sekundärbildung. Die Fassung mit der FOorm und die
Fassung mMit der FOorm 2 8W) en be!l dieser Konstellation auf
jeden Fall gemeInsam, daß ose bestreitet, gegenüber atan und
Abiram eine WIEe auch immer Rechtsverletzung Degangen

en E Ausiegung der VO! Targum Neofiti reflektierten
Textfassung reilic als achlage VOTauUS, daß 0Se NIC
berechtigt Warl, die jere der Streitgegner für Dienstleistungen in
NnSspruc nehmen. Wenn die VO Targum reflektierte Textfas-
SUuNg jedoch V  € daß 0OSe berechtigt Wäaäl, die ljere der
Streitgegner Dienstleistungen heranzuziehen, dann ergibt sich
zwischen der MNWI-Fassung Im Jextus und der MRWI-
Fassung des Targums Neofiti eın gewaltiger Oontras Im re zl
pilerten ext rklärt MOse, gegenüber atan und Abiram in der Ver-

8 Je! LWa Even-Shoshan: New Concordance f the U}  e€e, Jerusalem, 1990,
5S.601 a-b



gangenneit Qanz elementare Rechtsnormen eingehalten en und
ihnen in diesem Sinn kein Unrecht angetan en in der Vo

Targum Neofiti repräsentierten Fassung rklärt er ingegen,
aufgrun seiner Nachsicht und Freundlichkeit in der Vergangenheit
gegenüber den Streitgegnern auf sen ecCc verzichtet zZu aben,
ihre ljere für Tragedienste in nspruc zZzu nehmen, und die Streit-
gegneT amı günstiger behandelt zu aDbDen, als es ihnen von Rechts

zugestanden Der OrWUu der Undankbarkeit
atan und Abiram {l in der targumischen Fassung also euthc
SC  rfier aUSs, wenn T daß oOSse berechtigt Wal,
Datans und Abirams Esel Zur Lastenbeförderung n NSpPruC
nehmen, und WE S gleichzeitig den hebräischen ext mıiıt der
Qal-Form 3nw als Bestreitung eInes Eigentumsdeliktes deutet.
Bel aller Problemati sollte Man die LESUNG des Targums Neofiti
NIC vorschnell als TeXTt- und auslegungsgeschichtliches urlosum
sekundärer atur ZUr eıte schieben, sondern als alternative Deu-
tung zumindest in Erwägung ziehen.
ES bleibt noch nachzutragen, daß das Targum Onkelos eine dem JTar-
gum Neofiti niıche, wenn auch NIC ganz aussagekräftige
Deutung hefert FS übersetzt die entscheidende Passage mit den
orten M j Ar PE Z w >9 = KEINEN ESEL IR-
GENDEINES VON HABE ICH VERRICHTEN LAS-
SEN Auch hier ieg auf den ersten lic die Erwägung nahe, daß die
Vorlage des Targums Onkelos M8W) gelautet haben könnte, zumal
die erbfrorm ea auch noch im a’e ste das dem ebrä-
ischen i°el entspricht. Das Targum Pseudojonatan hat mit x ö7
93 HLE F N nr 10 einen mıiıt dem Onkelostargum
praktisch identischen Text.!1 Das roblem ieg MNUur darin, daß in
1.Samuelis 123 die Samuels nm T AH3 FE UND
WESSEN ESEL HABE ICH ENOMMEN? in dem mit dem Onkelos-
targum redaktionsgeschichtlich eng zusammenhängenden Prophe-
tentargum Jonatan!2 folgendermaßen wiedergegeben wird

Jext ach der Ausgabe pe: Rible n ramatlc Based Old Manuscripts
and Printed Texts, Vol en  eucC| cCcording Targum 0S, el  nN, 1959,
5.250

Text nach der Ausgabe von arke und anderen: Targum Pseudo-Jonathan of
Pentateuch JText and Concordance, en, New Jersey, 1984, im exttell

Auf das ungeklärte ernältnıs zwischen Targum Onkelos und Targum Pseudojonatan
möchte ich hier hoffentlic! verstän!  ichen en NIC eingehen. Näheres bei
Gleßmer: Einleitung in die Targume Pentateuch, übingen, 1995, (Texte
und Studien — Antiken udentum 48)

Zum Verhältnis beider argume vergl!l. etiwa F.Levine: Aramaic Version of the
Bible Ontents and Context, Berlin/New York, 1988, .23 (Beiheft zur ZAW 174)
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T ZTN N 13 UND WESSEN FESEL HABE ICH FRONEN | ASSEN? DIie
mit R] er! >ANp?2, die eindeutig eın Qal dar-
steilt, wird hier ämlich ebenfalls mMit E H im a°el übDer-
setzt.!4 eswegen IıSt für Numeri 16,15 die Annahme einer Verb-
form 018 als Vorlage für das Onkelostargum und das Targum
Pseudojonatan kKeineswegs zwingend, sondern MUur denkbar Die Ver-
SIoON des Onkelostargums und des Targums Pseudojonatan kann g —

auch auf der asıs Von >0 8RW) entstanden sem und als
Ausdeutung dieser erbform interpretiert werden, daß na

lich 0OSe den Streitgegnern keinen Fse| Fronarbeiten m_
men hat Das Fragmententargum OIg mit HAA STFE aa x
m9570335 eindeutig jener Tradition, In der auch die Masora mIt in-
rer LESUNG 7UR'[Z]‚ steht.!1©

Jext in der Ausgabe von ‚Sperber: TIhe in Aramalcmıme 70713 =UND WESSEN ESEL HABE ICH FRONEN LASSEN? Die  mit 778WI synonyme Verbform 2577 2>, die eindeutig ein Qal dar-  stellt, wird hier nämlich ebenfalls mit  e a  im Pa‘el über-  setzt.!4 Deswegen ist für Numeri 16,15 die Annahme einer Verb-  form >7 8@I als Vorlage für das Onkelostargum und das Targum  Pseudojonatan keineswegs zwingend, sondern nur denkbar. Die Ver-  sion des Onkelostargums und des Targums Pseudojonatan kann ge-  nausogut auch auf der Basis von ?M8W)3  entstanden sein und als  bloße Ausdeutung dieser Verbform interpretiert werden, daß näm-  lich Mose den Streitgegnern keinen Esel zu Fronarbeiten weggenom-  men hat. Das Fragmententargum folgt mit 71710 1777 NADM 85  m72702315 eindeutig jener Tradition, in der auch die Masora mit ih-  rer Lesung ?M8W) steht.16  13 Text in der Ausgabe von A.Sperber: The Bible in Aramaic .... Vol.Il: The Former Pro-  phets According to Targum Jonathan, Leiden, 1959, S.115.  14 Auf die Samuelispassage verweist schon B.Grossfeld: The Targum Ongqelos to Leviti-  cus and The Targum Onqgelos to Numbers (The Aramaic Bible, Vol.8), Edinburgh,  1988, S.115 Anmerkung 11 bei der Besprechung von Numeri 16,15 im Onkelostar-  gum und im Targum Pseudojonatan. Eine vom Textus receptus abweichende Lesung  bezw. Lautung der Ausgangsform 778 erwägt er offenkundig deswegen nirgendwo.  15 Text in der Ausgabe von M.L.Klein: The Fragment-Targums of the Pentateuch Accor-  ding to their Extant Sources, Vol.l, Rom, 1980, S.196. (Analecta Biblica 76).  16 Es sei hier nicht verschwiegen, daß die Glossenüberlieferung des Targums Neofiti 1  zur Stelle mit dem Fragmententargum konform geht.  38ol.1| The Former Pro-
phets According Targum onathan, el  n, 1959, 6.1

Auf die Samuelispassage verweist schon R . Grossfeld: The Targum Ongelos | eviti-
CUS and lhe Targum Ongelos Numbers (The Aramaic ible, Edinburgh,
988, 5. 17 Anmerkung 11 He der Besprechung von Numer! 16,15 Im Onkelostar-
gum und im Targum Pseudojonatan. Fine Vvom extus receptus abweichende LESUNG
EZW. utung der Ausgangsform erwagt offenkundig deswegen nirgendwo.
15 Text in der Ausgabe VOT)] M.L.Klein The Fragment- Targums of the Pentateuch Accor-
ding er xtarn Sources, Vol.!, Rom, 1980, 6.196 (Analecta Riblica 76)

FS s@e| yer MIC| verschwiegen, dafß die Glossenüberlieferung des Targums Neofiti
zur Stelle mit dem Fragmententargum konform geht.


